
REGIONALVERBAND 
Großraum Braunschweig 

.Bodenabbau Wiedelah" 

Vorhaben der Raulf Kies GmbH & Co. KG 

Im Beteiligungsverfahren eingegangene Stellungnahmen gern. § 1 O (5) NROG und Äußerungen 

der Öffentlichkeit

Stellungnahme Datum Seite 

(Eingangs- (rechts 

datum) unten) 

Muster_ 1 (liegt 43x vor) 5 

Muster _2 (liegt 47x vor und nahezu identisch weitere 3 Male) 14 

BUND_LBU_NABU 20 

P01 1 08.06.2023 22 

P02 08.06.2023 24 

P03 1 11.06.2023 27 

P04 14.06.2023 28 

P67 06.07.2023 31 

POS_ 1 (liegt 3x vor) 27.06.2023 33 

P05_2 (liegt 3x vor) 27.06.2023 35 

P05_3 (liegt 3x vor) 27.06.2023 36 

POS_ 4 (liegt 3x vor) 27.06.2023 38 

P18 30.06.2023 39 

P20 02.07.2023 42 

P21 02.07.2023 43 

P46 06.07.2023 44 
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REGIONALVERBAND 
Großraum Braunschweig 

Die im Folgenden aufgeführten Stellungnahmen sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

eingegangen. Für das Raumordnungsverfahren ist das qualitative Sachargument, nicht die Anzahl 

der Stellungnahmen bzw. die Häufigkeit mit der ein Argument vorgebracht wird prüfungsrelevant. 

Mehrmals eingegangene Stellungnahmen sind an dieser Stelle nur einmal abgebildet. Ebenso 

sind unwesentlich abweichende Stellungnahmen nicht gesondert aufgelistet, sofern sie bereits 

über eine andere aufgeführte Stellungnahme wiedergegeben werden. 

In den Stellungnahmen sind zum Schutz von personenbezogenen Daten bzw. aufgrund von 

Urheberecht Passagen geschwärzt. Die Inhalte sind dem Regionalverband bekannt und werden 

bei Bedarf im Verfahren berücksichtigt. 

4/121 



5/121



           
             

          
           

     
             

               
                

           
                 

      

               
               

         
            

             
              
           

             
       

 

          
             

             
     

            
             

          
      

            
            

            
            

             
          

          
          
           

           
    

 

          
          

              
             
           
  

6/121



          
              

              
          

               
              
            

     

   

         
        

             
         

             
          

             
  

          
              

           
           

             
           

                 
            
        

             
        

           
             

      
           

           
        

            
            

           
              

             
           

           
            

            
        

           
            

              

7/121



            
            

         
           

                  
           

           

 

           
          

        
             
       

         
           

         

              
               

           
            

            
     

             
           

           
     
            

        
       

           

           
        

           
         

           
          

            
           
          

          

               
            
            
             

8/121



9/121



         
           

    
            

          
   

            
           

          
           

            
    

             
          

          
            

           
            

     

 

         
          

             
           

             
             

      
               

            
               

            
         

             
          

            
           

               
            

            
        
          

            
       

          
          

             
           

10/121



            
          

          
          

         
        

             
    

              
            
       
      

              
           
           

       
 
           

     
          

          
     

 

          
               
          

           
            

          
         

         
              

           
             

            
         

   

            
             

             
              

             
           
              

           
    

11/121



            
              

         
             

           
        
        
        

              
              

    

         
            
           

           
            

            
           

            
       

         
            
          
  

             
            

            
           

           
          
        

             
          

 

  

            
        

             
          

       
             

             
           

             
           

             
       

12/121



13/121



14/121



              
   

             
           

           
           

            
         

            
        

   
             

            
             

           
           

              
        

 

           
           

         

           
           

         
     
              

        
  
            
              

              
       

   

          
            

           
           

           
    

 

            
          
            

15/121



         
          
               
               
           
         

           
           

          
             
     

          
         

           
        

             
           

         
            

         
         

            
              

             
            
      

        
           

           
           

          
 

             
             

          

 

            
            

      

            
            

          
            

            
              

16/121



     

            
           

          
       

              
               

             
        

            
             

            
              

              
 

           
        

           
        

 
            

            
            

 

 
            

          
        

         
 

            
           

         
             

             
     

           
        
            

           
     

 
          

17/121



18/121



19/121



 

Kreisgeschäftsstellen   
Petersilienstr. 23  
38640 Goslar  

                                  
 
 
Anerkannte Naturschutzverbände nach Bundesnaturschutzgesetz 

BUND + LBU + NABU Goslar + Westharz,  Petersilienstr. 23  38640 Goslar 

BUND Niedersachsen e.V., 
Regionalverband Westharz 
 
LBU Niedersachsen e.V., 
Geschäftsstelle Goslar 
 
NABU-Kreisgruppe Goslar e.V. 
 

 
 

Regionalverband Großraum Braunschweig 

Per Email beteiligung@regionalverband-braunschweig.de 

 

           18.7.2023 

 

 

Vorhaben „Bodenabbau Wiedelah“; Ihr Schr. v. 2.5.2023, Ihr Z. 2.5.7 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Unternehmen Raulf Kies GmbH & Co. KG plant bei Wiedelah die Gewinnung von 

Kiesen und Sanden im Nassabbau und hat beim Regionalverband die raumordnerische 

Prüfung des Vorhabens beantragt. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben eine 

Initiative gegründet, die sich gegen das Vorhaben wendet. Wir unterstützen diese Initiative 

und tragen deren Bedenken mit. 

Die Vorhabenträgerin plant die Erschließung einer Kieslagerstätte im Nassabbau, nördlich des 

Ortsteils Wiedelah, Stadt Goslar. Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Großraum 

Braunschweig (RROP) 2008 ist die Fläche als Vorranggebiet Rohstoffgewinnung Ki (Kies) 

festgelegt. Die Fläche befindet sich südlich des Wiedelaher Sees, westlich der 

Klärschlammveredelungsanlage und östlich des Betonwerks. Das Vorhaben soll der 

regionalen Rohstoffversorgung dienen und das bestehende Werk Heiningen ablösen, da diese 

Lagerstätte in absehbarer Zeit erschöpft sei. Das Vorhaben hat eine Gesamtgröße von etwa 27 

ha, die Mächtigkeit der Lagerstätte beträgt 13,5 - 15,5 m. Es wird ein verwertbarer 

Rohstoffvorrat von 2,9 Mio. t erwartet und eine Versorgungsdauer von 25 - 30 Jahren 

angenommen. Bei den betroffenen Flächen handelt es sich u.a. um landwirtschaftliche 

Nutzflächen, im Süden ergänzt durch ca. 4 ha Brachland. Der Verkehr sollte nach 

Unternehmensaussagen über die Wülperoder Str. nach Norden in Richtung B 82 abgeführt 

werden. Darauf haben wir uns vertrauensvoll verlassen. Wir sind sehr erstaunt, dass es hier 

offenbar einen Vertrauensbruch gibt – eine Abfahrt nach Süden durch die Ortslage Wiedelah, 

wie jetzt im Verkehrsgutachten vorgesehen mit zudem doppelt so hoher Frequenz wie 

zunächst genannt (35 LKW/Tag, zusätzlich noch private Kiesabholer), wird erhebliche 

Probleme mit sich bringen und ist daher strikt abzulehnen. Nicht nur die allgemeine Belastung 

der Wohnbevölkerung, sondern inbesondere die Interessen der Kinder der Grundschule 

(morgendliche Kollision Hauptlieferzeit ./. stärkster Schülerverkehr) sind hier zu nennen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Der o.a Kiesabbau darf nicht durchgeführt werden !! Hier einige Punkte dagegen. 
  
Durch den Transport der LKWs wird der Staub hochgewirbelt und die Feinstaubbelastung dadurch 
erhöht. Desweiteren werden die angrenzenden Häuser 
an Wert verlieren. Auch die Kinder die in die Schule, Kindergarten, oder Krippe gebracht werden 
sind gefährdet. Da sich am See ein Naturschutzgebiet 
befindet, was durch den Kiesabbau beeinträchtigt wird ,was aber in der heutigen Zeit nicht sein 
sollte, auch drunter leiden muß. Es wird nur der Profit gestärkt. Alles in Allem nicht gut für unser 
Dorf !! Ich hoffe das sich die Verantwortlichen der Sache nochmals genau annehmen und sich die 
Angelegenheit 
durch den Kopf gehen lassen und vielleicht dadurch der Abbau gestoppt wird. 
  
Mit freundlichen Grüssen 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
der o.a. Kiesabbau darf nicht durchgeführt werden. Hier einige Punkte dagegen. 
  
Der Fahrbetrieb von den Kiesanlagen wird durch unbefestigte Wege geführt, dadurch werden die 
Straßen durch herabfallenden Kies sowie durch Schmutzwasser stark verdreckt und  
für die Autofahrer zur Rutschgefahr. Ebenso werden sie beschädigt. Der Geräuschpegel wird auch 
den Anwohnern unangenehm. Das Einzugsgebiet soll bei ca 100 Km liegen, davon gehe 
ich aber nicht aus, denn wer weis wie sich die Lage in den nächsten Jahren entwickelt. Man weis ja 
auch nicht wieviel LKW pro Tag das Kieswerk anfahren !! Wenn der Bedarf dementsprechend 
steigt, wo von ich ausgehe, werden sich die Zahlen vielleicht verdoppeln. ( 100- 200 Anfahrten ) 
Da die Strassen am Kieswerk sehr eng sind, gibt es für die Radfahrer auch Probleme. Ich wohne 
an einer angrenzenden Strasse, wo große LKWs durchfahren, da das Navi die kürzeste Strecke 
anzeigt und es Probleme bei der Durchfahrt gibt. Woher weis ich denn, das ein LKW diese Strecke 
nicht fährt? 
Die Öffnungszeiten für den Kiesbetrieb sollen von 6.00 Uhr bis 16.00 Uhr liegen. Kann mir einer 
genau sagen , ob sich die Zeiten bei Mehrbedarf nicht ändern? Keiner weis das genau. Es gibt so 
viele 
Unklarheiten und Spekulationen ,das ich strickt gegen den Kiesabbau bin. Ich hoffe das diese 
Punkte bei den Verantwortlichen Gehör finden und man sich Gedanken macht, ob man den 
Kiesabau nicht 
einstellt. 
  
  
Mit freundlichen Grüssen 
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Zum Abschluss möchte ich noch einmal zu einer grundsätzlichen Güterabwegung kommen. 

 

a)  Da ist auf der einen Seite: 

 

– das Rohstofflager Kies in Wiedelah, das eine sehr hohe Qualität besitzt. 

– Es kann über Jahrzehnte ausgebeutet werden. 

– Der Kiesabbau ist relativ einfach, da das Vorkommen dicht unter der Erdoberfläche 

liegt. 

– Eine gute Straßenanbindung ist gegeben. 

– Eine Klassifizierung als Vorrangfläche „Rohstoffe“ 

 

b) Auf der anderen Seite: 

 

– Belastungen durch Lärm 

– Belastungen / Gefährdungen durch Lieferverkehr 

– Belastungen durch Staub / Feinstaub 

– eingeschränkte Freizeit / Erholungsmöglichkeiten 

– Belastungen der angrenzenden Naturschutzgebiete 

– Belastungen / Schäden durch temporäre Grundwasserabsenkungen 

 

Zu den unter a) genannten Punkten gibt es durchaus Alternativen: 

 

– Kieslager, die nicht so dicht an einer Ortsbebauung liegen 

– Kieslager, die mindere Qualität haben 

– Kieslager, die schwieriger im Abbau sind 

– Kieslager, die weniger ergiebig sind 

– Kieslager, die keine so gute Verkehrsanbindung haben 

  

Es gibt diese Alternativen auch hier in der Region, aber diese würden wahrscheinlich zu 

weniger Gewinn und/oder zu höheren Kiespreisen führen. Möglicherweise würde dadurch aber 

auch das Baustoffrecycling zu einer interessanten ökonomischen Möglichkeit. 

 

Zu den unter b) genannten Punkte wären die Alternativen: 

 

– weniger nach draußen gehen 

– weniger Sport 

– weniger Erholung 

– Staub und Feinstaub ignorieren 

– weniger dörfliches Leben 

– gesundheitliche Einschränkungen hinnehmen 

– oder einfach wegziehen 

 

Diese Gegenüberstellung zeigt meines Erachtens eindeutig, wo die Gewichtung der Rechtsgüter 

liegen muss und kann nur zu der Entscheidung führen, dass ein Kiesabbau in Wiedelah nicht 

möglich sein darf. 

 

 

Mit harzlichen Grüßen 
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Seite 2 von 4 

 

auszugehen, dass die besondere Situa�on dem Verfasser nicht bekannt war oder bewusst 
ausgeklammert wurde. Ein Gutachten, dass die Verkehrssitua�on an 5 von 12 Monaten des Jahres nicht 
berücksich�gt, ist als Grundlage für die Bewertung der Verkehrssitua�on im Zusammenhang mit dem 
Antrag zum Kiesabbau nicht geeignet und zurückzuweisen. Insbesondere der Hinweis (50) macht 
deutlich, dass Schwankungen in der Tagesbelastung mit max. 10% angenommen wurden (maximaler 
Stundenwert = 10% des Tageswertes). Die Transporte im Rahmen der Kampagnen sind wesentlich 
höher anzusetzen. 
 
(59) 
Hier wird der Hinweis gemacht, dass das durch das Anbaugebiet zu erwartende Verkehrsau�ommen 
mit werktäglich 110 Fahrten eher gering sein soll und der Schwerlastanteil mit 70 Fahrten angenommen 
wird. Diese Zahlen erscheinen gegenüber den von der Fa. Raulf im Texteil und in anderen Gutachten 
genannten maximalen Tagesabbaumengen zu gering. Das Gutachten legt hier für die Bewertung einen 
werktäglichen Ansatz zu Grunde, während auch nach Angaben der Fa. Raulf nur von einem Transport 
im Zeitraum zwischen 6 und 16 Uhr auszugehen ist. Dies bedeutet, dass die genannten Fahrten nur 
während 10 von 24 Stunden erfolgen. Zudem ist nach Angaben des Antragstellers in den 
Morgenstunden mit 30% dieses LKW-Verkehrsau�ommens zu rechnen. Dies bedeutet eine massive 
Erhöhung des Verkehrsau�ommens und der damit verbundenen Gefährdungen insbesondere zu 
Schulzeiten.  
 
In der ebenfalls zu den Unterlagen des ROV gehörenden gutachterlichen Stellungnahme zu den 
Staubemissionen und -immissionen durch den geplanten Bodenabbau in Wiedelah des TÜV Nord (S. 
12), wird sogar angeführt, dass die Gewinnmenge bis zu 1200t/d beträgt, der Absatz in Spitzen die 
Tagesmengen überschreiten kann. Dabei wurde aber nur von einer Jahresmenge von 150.000t 
ausgegangen. Nutzt man 180.000t/a (S. 24 im ROV-Texteil) entspricht diese Menge ca. 1440t je Tag. 
Dies bedeutet ca. 60 LKW, bzw. 120 zusätzliche LKW-Fahrten in einem Zeitraum von 8h, also einer LKW-
Fahrt alle 4 Minuten. Zusätzliche Fahrten im Zeitraum der erwähnten Rübenkampagne (Sept. – Jan.) 
sind in dieser Zahl noch nicht berücksich�gt.  
 
(61) 
Bezüglich der befahrbaren Straßenbreite der Wülperoder Strasse wird im Gutachten mehrfach 
vermerkt, dass die vorhandene Straßenbreite sehr schmal ist, Geh- und Radfahrwege zum Teil nicht 
eingerichtet oder vorhanden sind, Parkbuchten mit Pflanzungen die Fahrbahnbreite einschränken und 
insbesondere die Übergangsmöglichkeiten im Bereich der Grundschule nicht op�mal gelöst sind. 
Während das Gutachten feststellt, das in der nördlichen Ortsdurchfahrt die Fahrbahnbreite nur ca. 
5,70m beträgt, wird im Weiteren eine Fahrbahnbreite von 6,00m für die Betrachtung der 
Begegnungsverkehre von LKW zu LKW zugrunde gelegt und damit nicht der schmalste Bereich der 
betrachteten Straße. Das Gutachten verweist auf Seite 30 für den Bereich der Bahnbrücke bereits bei 
einer Fahrbahnbreite von 6,65m auf die Notwendigkeit einer langsamen Fahrweise. Bei der ebenfalls 
erwähnten Engstelle mit 5,70m macht das Gutachten trotz einer um einen Meter geringeren 
Fahrbahnbreite keinen Hinweis auf die dann noch verschär�e Problema�k. Unter (66) wird sogar 
darauf hingewiesen, dass im Bereich der kün�igen Anbindung von einer verbleibenden Breite von nur 
5,30m auszugehen ist. 
 
Bereits heute ist täglich erkennbar, dass bei Begegnungsverkehr LKW-LKW Schwierigkeiten beim 
Passieren dieser Engstellen erkennbar werden. Fußgänger, Schüler oder Fahrradfahrer sind dabei noch 
nicht einmal berücksich�gt. 
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Laut Richtlinie 96/53/EG und der Straßenverkehrszusatzordnung gelten für LKW folgende 
Maximalabmessungen: 
 
Größte Länge: 18,75 m bei einem Lastzug (Lastkraftwagen mit Anhänger) und 16,50 m bei einem 
Sattelkraftfahrzeug (Kraftfahrzeug mit einem Sattelanhänger bzw. Auflieger) 
Größte Breite: 2,55 m für Lastkraftwagen, Anhänger und Sattelauflieger, die Aufbauten dürfen bei 
klimatisierten Fahrzeugen 2,60 m breit sein. 
Größte Höhe: 4 m 
 
Legt man diese Maße für einen modernen LKW zugrunde, so wird klar, dass bei dem zu erwartenden 
LKW-LKW Begegnungen langsames Fahren allein nicht ausreicht und eine Gefährdung für alle 
Verkehrsteilnehmer besteht. An dieser Stelle sei auch auf den Punkt (77) verweisen. Hier kommt der 
Autor des Gutachtens zum Schluss, dass der Zustand des Straßennetzes nicht dem Stand der Technik 
entspricht. Diese Schlussfolgerung berücksich�gt noch nicht einmal die erläuterte Einschränkung der 
Fahrbahnbreite, das wesentlich erhöhte Verkehrsau�ommen im Rahmen der Rübenkampagne und die 
maximalen möglichen Abbau- und Transportmengen des zukün�igen Kieswerks.  
 
Bei landwirtscha�lichen Fahrzeugen, die beim Rübentransport eingesetzt werden sind zudem 
Fahrzeugbreiten von mehr als 2,55 m und bis zu 3m Breite möglich und üblich, wenn der § 32 StVZO 
durch Ausnahmegenehmigungsverfahren nach § 70 StVZO und § 29StVO oder durch die 35. Ausnahme 
VO zur StVZO umgangen wird. Dieses ist bei landwirtscha�lichen Fahrzeugen z.B. bei der Ausstatung 
der Fahrzeuge mit Breitreifen oder Zwillingsbereifung durchaus üblich. Das folgende Foto zeigt ein 
solches landwirtscha�liches Fahrzeug beim Befahren der L90/L511 zwischen den Abzweigungen 
Wülperode und Göddeckenrode und verdeutlich sehr klar die unzureichende Fahrbahnbreite. 
 

Landwirtscha�liches Fahrzeug mit Überbreite am 9.7.2023 auf der L90 
 
Keine Berücksich�gung findet auch die Tatsache, dass die nutzbare Fahrbahnbreite bei der Begegnung 
von LKW´s auch durch die Posi�on und das Höhenprofil der vorhandenen Bäume erheblich 
eingeschränkt wird. Dies ist im Bereich des Ortseingangs Wiedelah aus Richtung Wülperode, also dem 
Bereich, in dem die Einfahrt zum Kieswerk gebaut werden soll und u.a. auch an der im Bericht auf Seite 
29 erwähnten Engstelle der Fall. Wie erwähnt liegen aber auch im Verlauf der Wülperöder Strasse 
Einschränkungen der Fahrbahnbreite durch die vorhandenen Bäume und die Randsteine der den 
Bäumen zugeordneten Einfassungen vor. Bei moderneren LKW ist nach Richtlinie 96/53/EG und der 
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Im Antrag wird insbesondere auf das Kieswerk In Heiningen Bezug genommen, dass in absehbarer Zeit 
erschöp� sein werde. Kein Hinweis wird aber zu Erweiterungsmöglichkeiten oder Abbaumengen an 
den anderen Standorten des Unternehmens gegeben. Die weiteren Unternehmensstandorte erfahren 
im Gutachten keine Würdigung. Als Grundlage der Auswahl werden auf Seite 9 folgende Punkte 
genannt: 

1. Tagebau ist nur in Verbindung mit entsprechenden Lagerstäten, Rohstoffen und Wert-
mineralen möglich. 

2. Bohrungen mit entsprechend abbauwürdiger Mäch�gkeit von Sand und Kies sind 
nachgewiesen. 

3. Die Flächen sind im Regionalen Raumordnungsprogramm für die Rohstoffgewinnung 
vorgesehen und ausgewiesen. 

4. Es sollten möglichst keine bzw. nur geringe konkurrierenden Ausweisungen die 
Rohstoffsicherungsflächen überlagern. 

5. Infrastruktur, Erreichbarkeit und rasche Anbindung an das Autobahnnetz sowie das 
Vorhandensein von Grundwasser in geringer Tiefe sind allgemein erforderlich. 

6. Darüber hinaus muss eine Lagerstäte die Möglichkeit bieten, für ca. 25 bis 30 Jahre als 
Gewinnungsstäte nutzbar sein. 

Alle angeführten Punkte sind für Kiesabbauflächen allgemeine und im Wesentlichen auf den 
wirtscha�lichen Abbau durch das Unternehmen bezogene Aussagen. Umweltauswirkungen wie in der 
VV-ROG/NROG – ROV gefordert, werden nicht betrachtet. 

Auf Seite 48 findet sich eine Gegenüberstellung von möglichen alterna�ven Standorten. Dabei ist nicht 
nachvollziehbar, warum der Standort Harlingerode (GS-BHarz/Vien-06) mit der deutlich besseren 
Gesamtbewertung hinsichtlich Lagerstäten und Abbaumäch�gkeit nicht gewählt wurde, gleiches gilt 
für den Standort Handorf (PE-PE-17).  
 
Auch in dieser Gegenüberstellung der alterna�ven Standorte findet die in der VV-ROG/NROG – ROV 
geforderte Betrachtung der Umweltauswirkungen keine Berücksich�gung. Auch vergleichende Angabe 
zur Verkehrsanbindung fehlen. 

Der Antrag erfüllt aufgrund der fehlenden Aussagen zu Umweltauswirkungen und möglichen 
Erweiterung bestehender Betriebsflächen nicht die Erfordernisse des VV-ROG/NROG – ROV und ist 
daher abzulehnen. 

 
Recycling von Betonau�ruch 

Die Fa. Raulf Kies weist auf Ihren Webseiten (Raulf Kies | Über uns (raulf-kies.de)  darau�in, dass in 
den Werken der Gruppe Boden gemäß LAGA Z 0* und Betonau�ruch bis Z1.1 in zu Recyclingzwecken 
aufgenommen und verarbeitet werden. Im vorliegenden Antrag ist zu klären, ob dies auch für den 
Standort Wiedelah geplant ist. Sollte dies der Fall sein, so ist dies sowohl im Antrag und der 
Beschreibung des Vorhabens als auch in den Gutachten zu Lärm, Staub und Verkehrsau�ommen zu 
ergänzen und zu bewerten. 

 
Standsicherheit der Böschungen  

Böschungsstandsicherheit Geotechnische Stellungnahme zu 3.5 Pkt. 9 und 10 mit Anlagen (2022), 
Seite 2, BÖKER und PARTNER mbH, Hannover 
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Seite 4 von 5 

 

Wülperoder Straße (Westen), 15 m zum Feldweg (Süden), 10 m zum Wanderpfad (Norden), 15 - 20 m 
zur Weidenstraße und Kläranlage (Osten). 

Aufnahme Google Maps mit Detailvergrößerung.  

Die Antragstellerin selbst weist auf Seite 36 des Antrags auf folgendes hin: 

In den Unterlagen ROV_Anlage_2.2.4a – c und 2.2.2a-c sind Beispiele für die Ausführung der 
Böschungen wiedergegeben. Im Bereich der Wasserwechselzonen und der Uferböschung sind 
unterschiedliche Böschungswinkel verwendet worden, während im Bereich der Unterwasserböschung 
grundsätzlich eine Böschungsverhältnis von 1:2 gewählt wird. Es geht aus der Stellungnahe nicht 
hervor, warum ein Böschungswinkel von 1:2 gewählt wurde und wie dieses die Standsicherheit 
beeinflusst. Bei anderen ähnlichen Projekten (Kiesgruben Müsleringe) werden Böschungswinkel von 
1:3 mit gleichen Standortbedingungen und Substraten gewählt. Hier haben sich in Gutachten und in 
der Praxis ein Böschungsverhältnis von 1:3 als standsicher bewährt. Ungeachtet dessen ist auch das 
Böschungsverhältnis von 1:3 wenig naturnah. Auch die Bundesanstalt für Geowissenscha�en und 
Rohstoffe betrachtet einen Böschungswinkel von 1:3 als Regel (Dr. Harald Elsner, Sand und Kies in 
Deutschland Band II: Gewinnung in den Bundesländern). 

Es ist daher davon auszugehen, dass bei der Wahl des Winkels der Unterwasserböschung primär rein 
wirtscha�liche Ansätze gewählt wurden. Auch die Antragstellerin ist sich trotz zahlreicher Aussagen zur 
möglichen Nachnutzung bewusst, dass von den Böschungen eine besondere Gefahr ausgeht und zum 
Beispiel im Falle der angeführten Naherholung weiter Arbeiten an den Böschungen durchgeführt 
werden müssen. Siehe hierzu auch Seite 36: 
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